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§ 1
G®ltu»g8 bere i ch

Sie Äb^rexiaung des Bau^ebietes ergibt sich aus dem La^aplan (Anl»^» 1
K. 1 t 500).

52
Ajrt J.er b_%ul_iehen
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I« D&a Baugebiet vlrd zua reinen Wohngebiet (Zeichen WA) la Sinn® dee ^ 5
dar BaunutzungsverordnuQg vow 26.6.1962 (SG'RL* I S. 429) erklärt.

2. Durch die Peetaetaung der Art de» •''aug-ebietes (v<g-l* Abs. 1) siad die
Vorschriften der §$ 2 » 10 und 12 -14 dsy B&unutzuniijsverordniuit" krftft
Gesetzes Bestandteil des Babauungsp&lnes.
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Maa_,d er _bau.il chen
Nutzung
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l) Die Gesohoßflächenzahl (GS^) darf in dem zum reinen Wohngebiet (WR) er-
klärten Baugebiet ( § 2 Abso 1) folgende V/erte nicht Überschreitens

a) bei Wohnhäusern mit/Vollgeschoß 0,5
b) bei V/ohnhäusern mit 2 Vollgeschosse 0,6

4|* 2) Die Grundflächenzahl (ORZ) darf folgende V/erte nicht Überschreitens
a) bei Wohnhäusern mit 1 Vollgeschoß 0,5
b) bei Wohnhäusern mit 2 Vollgeschosse 0,5
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5) Die Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus den Eintragungen im Bebauungs-/

Erklärung»
/

Ap Die Geschoßflächenzahl (Abso 1) gibt an, wieviel Quadratmeter Geschoßflä-
ehe je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sindo
Sie Geschoßflächenzahl gibt somit das Verhältnis der gesamten zulässigen
Vollgeschoßfläche zur Grundstücksflache im Rahmen der Festsetzungen des be-
bauungsplanes an?

Bo Die Grundflächenzahl (AbSo 2) gibt an, wieviel Quadrataeter Grundfläche je ^
Quadratmeter Grandstücksfläche zulässig sinda .^
Durch die Grundflächenzahl wird somit das Verhältnis der zulässigen bebau-
baren Grundstücksflache zur gesamten Fläche des Baugrundstücks, die im
Bauland und hinter der im Bebauuncsplan festgesetzten Straßenbegrenzungs"
linie liegt, ausgedruckte

Die zulässige Grundfläche ist der nach der Grundflächenzahl errechnete An-

teil des Baugrund s tuck s, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf o ,.
^.r, ••^L ^U^ 3'^) ' -^

§ 4
Mindestgröße der Grundstücke o
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Die Mindestgröße der Grundstücke soll 600 q.m betrageno •3

§ 5
Bauweise und überbaubare Grundstücksflächeo
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l) Für das gesamte Baugebiet wird die offene Bauweise nach Maßgabe des Be«
bauungsplanes und Abso 2 festgesetzte Zulässig sind Einfamilienhäuser
und Mehrfamilienhäuser in offener Bauweise als Einzelhäusere
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2) Für die im Bereich des Bebauungsplanes gelegenen Grundstücke gelten für
den einzuhaltenden seitlichen Grenzabstand (Bauweich) die Vorschriften
der Landesbauordnungo

<?
5) Die überbaubare Grundstücksflache ergibt sich aus den zeichnerischen Dar-

Stellungen im Bebauungsplan, insbesondere durch die Festsetzung der zwin-

genden Baulinien, Baugrenzen und des Bauv/ichso0

Die im Bebauungsplan festgelegten

a) Baulinien (Farbe rot) sind als zwingende Bau-
linien einzuhalteno

b) Baugrenzen (Farbe blau) dürfen nicht überbaut v/erden

§6
Gestaltung der Bauten<

0

0
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Die im Bebauungsplan eingetragenen Geschoßzahlen für die einzelnen Gebäu-

de sind zwingend? ^ln\ Ausbau desDachgesehossesJ^tohne/Jthrechiiungä^f
^ile^abl der Vollgeschosse zulässige ( §18 Baunutzungsverordnung)o
Für die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sind ebenfalls die Fest-

Setzungen im Bebauungsplan maßgebende0
.':

r^

2)

?^r

»

u
5)

Soweit es sich xun d5^"Schließung einer Baulücke handelt, sind die Neubauten

im Geschoßzahl^Firstrichtung und Dachform ^n bestehenden Nachbargebauden

weitgehende anzugleicheno

Für die Form der Bauten gelten die im Bebauungsplan eingetragenen Formen

als Anhalte Die Grundrisse der Gebäude sollein ein langgestrecktes Recht"

eck bildeno Dabei soll die Gebäudeseitenlänge der Einzelhäuser mindestens
11m betragen»0

4) Die Höhe der 2-geschossigen Wohn bauten muß so niedrig wie möglich gehalten
werden» Die Sockelhöhe darf bei 2-geschossigen Häusern 0,60 m nicht über-

schreiteno Bei den Hanghäusern an der Bergseite darf sie nicht über 1,00 m
betragene

Im Übrigen wicd die Sockel«. und Traufhöhe der Gebäude unter Berücksichti°

gung der jeweiligen Geländegegebenheiten des Baugrundstückes und Höhe der

Straße von der Baupolizeibehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde durch eine

mit der Baueingabs •yoreulegenä.e Geläad.eschnittzeichnung im Elnzelfall 'be"

stimmte.
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^emäß der zeichnerischen Darstellung im Bebauungsplan dürfen die Hanghäu«
/ jlSer talseitig nur mit 2 Vollgesshossen in Erscheinung treteno Dsi.8 Unter"

wird hierbei als Hauptgeschoß gerechnete

^/
Die Gebäude (Haupt- und Nebengebäude) sind in massiver Bauweise zu errich«
teno Als Dachform wird für die Y/ohn° und Nebengebäude einheitlich ein Sät«
teldach ^o^eschriebeno Sie ist im Einzelfall dem Gebäude auf dem Nachbar"
grundstück (sov/eit bereits vorhanden) weitgehendst anzugleicheno
Die Dachneigung wird bei den einzelnen Haustypen wie folgt festgelegt»

a) bei den.2° geschossigen Gebäuden 28
b) bei den Häusern am Hang (Hanghaustyp) 22

Eine Kniestockhöhe bis 0,50 m ist zugelassen;)

0 25'

7) Als Dachdeckungsmaterial sind in der Regel dunkelbraune engobierte Ton-
ziegel zu verv/endeno
Im Einzelfall kann auch die Dachdeckung mit farbkonstantem Eternit in den
Sfs. Farben rostbraun, altrot oder schiefergrau zugelassen werdeno.0

Ja.i.Lo^4^:i
8) Dachgaupen und andere Dachs.üslSäuten sind bei den 2- geschossigen V/ohn-

häuser^ »©wi@ bei den Hanghäusern untersagt0

9) Die Schornsteine sollen in der Regel in der Pirstlinie oder deren Höhe
aus dem Dach geführt wordene

§ 7
Garagen und Nebengebäuden, </^^.

^<

1) Nebengebäude sollen in einem angemessenen ßrößenverhältnis zum Hauptge-
gebäude steheh und sind mit diesem in einen guten baulichen Zusammenhang
zu bringen» Aus Gi'ünden einer einwandfreien Gestaltung des Baugebiets sind
die Nebencebäude zweiär benachbarter Grundstücke möglichst zu einem Bau-

körper zusammenzufasseno

2) Nebengebäude sind nur in I- geschossiger Bauweise und nur hinter dem Haupt-
gebäude im rückwärtigen Grundstücksteil zulässige Die Grundfläche soll

2höchstens 50 m~ betragene Die Traufhöhe darf 5»00 m nicht überschreiteno
Die Dachneigung und das Bedachungsmaterial der Nebengebäude sind dem Haupt"
gebäude weitgehendst anzugleichenc.

5) Garagen sind nur in massiver Bauweise zulässige Im Zusammenhang mit den
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Wohngebäuden sind Garagen, soweit es der wohnmäßige Bedarf erfordert, vor-
zusehen, (so •~?:0-äfeer Garagen-uHä-EiTtstelTFlälze (RGaO)-vom 17°2o1959)° Sa-
ragenfür Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 5»5 Tonnen sind un zu-/
lässig (vglo § 12 Abso 5 Ziffo 2 BaunutzungsVerordnung)o

4) Garagen (K lei ngarq.ge n) benachbarter Grundstücke soll6n möglichst zusammen-
gefaßt und einheitlich gestaltet wordene

Im Übrigen sind hinsichtlich der Erstellung von Kleingaragen im Vorgarten-
lande und an der Nachbargrenze allgemein die Vorschriften der Reichsgara-
genordnung und der Baunutzungverordnun^ besiimmendc.
Der Abstand (Bauabstand) der Garagen von der festgelegten Straßenflucht
des Bebauungsplanes muß jedoch im Falle, daß die Garage im Vorgartenge-
.lande erstellt wird, mindestens 2 m betragen? Bei den Hanggrundstücken
können geringere Abstände zugelassen werdeno

§ 8

Die Außenseiten der Haupt- und Nebengebäude sind möglichst bald mit einem
einheitlichen Außenputz zu versehene Die Regel ist spätestens 1 Jahr nach
der baupolizeilichen Rohbauabnahme«

Der Außenputz ist in hellen Farbtönen zu halten» Die Verwendung von grel°
len aufdringlichen Farben ist unzulässige,
Die Baupolizeibehörde kann Färb" u'nd Putzproben am Bau verlangen?9

§9
Einfriedigungen und Stützmauerno

l) Die Einfriedigungen der Grundstücke gegen die öffentlichen Straßen sind
für die einzelnen Straßenzüge einheitlich zu gestalten« Sie müssen ein ge-
fälliges Äußeres habeno Die Einfriedigungen dürfen in der Regel

a) allgemein die Höhe von 0,80 m
einschließlich Sockel

b) die Höhe von 0,40 m
(wo eine Straßengrenzstützmauer vorhanden
oder erforderlich ist)

nicht überschreiteno

Eine Gesamteinfriedigungshöhe über 1,20 m ist grundsätzlich unzulässige Auch
bei der Errichtung von Stützmauern ist auf eine einheitliche Bauform und
C-estaltung zu achten».»
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2) Die Einfriedigung soll zur Straße hin wie folgt beschaffen sein;
a) aus Naturstein oder Beton mit Heckenpflanzung
b) einfache Holzsoherenzäune mit Heckenhinterpflanzung
c) Maschendrahtssäune (V/eälengitter) mit Rahmen aus Rohr

oder Winkeleisen ebenfalls mit Heckenhinterpflanzungo
Die Grundstückseinfriedigung (Abgrenzung) zwischen den einzelnen Grund-
stücken soll stets mit einem Maschendrahtaaun ausgeführt vi'erdeno Aus ge-
stalterischen Gründen sind undurchsichtige Einfriedigungen als Abgrenzung
zum Nachbargrundstück (znBo aus Brettern, Eternit oder anderen Stoffen) un-
zulässig»

5) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung oder Abgrenzung ist nicht
gestattet«

l'1
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§ 10

Grundstücksgestaltung und Vorgärteno

l) Auffüllungen urd Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, daß
die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beeinträch»
tigt werdeno Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu
berüeksichtigeno

2) Vorgärten sind als Ziergärten anzulegen und zu unterhalten0

5) Vorplätze müssen planiert, befestigt,und sauber gehalten werdeno Das Lagern
irgendwelchen Materials ist hier unzulässig»

4) Der Zugang von der Straße zum A'ohngebäude ist begehbar zu befestigeno

§ 11 ^^^^^^. /f^f^ ^-

l) Häusliche Abwässer (Fäkal-, Küchen-, Bad-, '.Vaschküchenabwässer uswo) sind.
in Hauskläranlagen zu leiten und nach/erfolster Klärung in die Ortskanali-
sation abzuführen» Die Hausläranlag^n ipüssen der BIN 4261 entprecheno
Die Anlagen sind ordnungsßemäß z^C warten und zureinigeno

2) Die für Hausentwässerungsan^gen erforderliche wasserpolizeiliche Genehmi-»
gung bleibt unberührte /

§ 12

WerbeanlageUo

' >1

-1
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Werbeeinrich-bungen aller Art sind aus gestalterischen Gründen an den Wohn-

häusern nicht gestattet. Soweit sie an Geschäftshäusern zugelassen werden,

darf die Farlse "rot" nicht verwendet werden. Bies gilt insbesondere für

Lichtreklamen.

^

§ 15
Ausnahmen imd BefüerlAILngen

^,A^^ -y'f')
^/^^?p^%s^

^'
/

^0<^(5>.>

Ausnahmen und Befreiungen von dep'^Festsetzungen des Bebauungsplanes können
von der Baupolizeibehörde Im „Einvernehmen mit der Stadt Neudenau nach Maß-

gäbe der Vorschriften des Bundesbaugese-tzes (§§ 51 und 52) und der Bau-

nutzungsverordnung zugelassen wrden.

Neudenau, n

ermeis-fcrs r

18. Januar 1967
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